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1 Anpassungen des Dienstleistungsangebots im baren Zahlungsver-
kehr 

Die Deutsche Bundesbank hat ihre Banknotenbearbeitung durch den Einsatz leistungsfähi-
ger, dem neuesten Stand der Technik entsprechender Multistückelungs-Banknotenbearbei-
tungssysteme modernisiert. Auf der Grundlage der dadurch gegebenen technischen Mög-
lichkeiten ist die bisherige arbeitsintensive Aufbereitung der Einzahlungen überflüssig 
geworden. 

Darüber hinaus hat die Deutsche Bundesbank ein Verfahren zur elektronischen Öffnung im 
baren Zahlungsverkehr entwickelt (Cash EDI). Hierzu erhalten Sie nähere Informationen un-
ter http://www.cashedi.de 

2 Einzahlungsformen 

2.1 Allgemeines 

Die Filialen der Deutschen Bundesbank nehmen Banknoten in folgenden Einzahlungsformen 
entgegen: 

 Standardeinzahlungen (siehe dazu 2.3) 

 Multistückelungseinzahlungen (siehe dazu 2.4)  

 In Untergebinde aufgeteilte Einzahlungen, die auf Weisung des Einzahlers gegen Entgelt 
als gesonderte Abstimmeinheiten abgerechnet werden (entgeltpflichtige Zusatzleistung) 

Bei den zuvor genannten Einzahlungsformen ist zu unterscheiden zwischen  

 offenen Einzahlungen (unverpackt; nur für Einzahlungen von Normpaketen und Norm-
päckchen) und  

 Behältereinzahlungen (siehe dazu 2.6) 

Eine Übersicht über die entgeltfreien Standardleistungen und entgeltpflichtigen Zusatzleis-
tungen im baren Zahlungsverkehr der Deutschen Bundesbank ist als Anlage 1 beigefügt. 
Diese Unterscheidung basiert auf den Festlegungen des Europäischen Systems der Zentral-
banken (ESZB). Die „Richtlinie für die Aufbereitung von Banknoten zur Einzahlung“, die so-
wohl für Standard- als auch für Multistückelungseinzahlungen in den Bundesbankfilialen gilt, 
liegt als Anlage 2 bei. Die Anforderungen an die Beschriftung der Behälter und Ein-
zahlungsbelege sind in Anlage 3 zusammengestellt. 

http://www.cashedi.de/�
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Die Entgelte für die nachstehenden Bargelddienstleistungen der Bundesbank können dem 
Preisverzeichnis der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) entnommen werden1

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Bargelddienstleistungen der Deutschen Bun-
desbank ist die Einreichung  eines Kundendaten-Meldebogens 

. 

2

 

. 

2.2 Abrechnung 

Mit der Multistückelungsbearbeitung ist die Deutsche Bundesbank von der päckchenbezo-
genen auf die einzahlungsbezogene Abrechnung übergegangen.  Bei der einzahlungsbezo-
genen Abrechnung bilden alle zu einer Einzahlung gehörenden Banknoten eine Einheit. Da-
mit entfällt die früher übliche päckchenbezogene Abrechnung, bei der jedes Päckchen zu 
100 Banknoten einzeln bearbeitet und abgestimmt wurde. 

Das Banknotenbearbeitungssystem zählt und prüft alle zugeführten Banknoten in einem Ar-
beitsschritt auf Echtheit und Umlauffähigkeit und rechnet den festgestellten Ist-Betrag gegen 
den auf dem - Einzahlungsbehältnis angegebenen Soll-Betrag ab. Wird hierbei eine Diffe-
renz festgestellt, erhält der Einzahler eine Ausfertigung des entsprechenden Maschinenpro-
tokolls. 

Im Falle einer Standardeinzahlung führt die einzahlungsbezogene Abrechnung dazu, dass 
auch eine festgestellte Differenz nur der Einzahlung im Ganzen, aber keinem bestimmten 
Päckchen dieser Einzahlung mehr zugeordnet werden kann. 

 

2.3 Entgeltfreie Standardeinzahlungen 

Als Standardeinzahlung werden ausschließlich Normpakete (1000 Banknoten der gleichen 
Stückelung), bei Banknoten zu 200€ und 500€ auch Normpäckchen (100 Banknoten einer 
Stückelung) akzeptiert. Die Banknoten können in unterschiedlichen Lagen (mehrlagig) ein-
gezahlt werden und müssen mit einem Streifband (je 100 Banknoten) zusammengefasst 
sein, wobei die Anforderungen an die Streifbänder gering sind (vgl. Anlage 2). Der Standard-
einzahlung dürfen keine Misch- und Restepäckchen beigefügt werden. Standardeinzahlun-
gen können offen (bis 13:00 Uhr) oder in Behältern (Vereinfachter Papiergeldverkehr) einge-
liefert werden. 
                                                
1 Die AGB der Deutschen Bundesbank sind als bankrechtliche Regelung im Internet eingestellt un-

ter: http://www.bundesbank.de/aufgaben/aufgaben_agb.php#agb 

2  Die aktuelle Version des Kundendaten-Meldebogens ist im Internet eingestellt unter: 
http://www.bundesbank.de/download/bargeld/meldebogen_kundendaten.pdf 
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Für Standardeinzahlungen, die aus mehreren Abstimmeinheiten bestehen, wird pro zusätzli-
cher Abstimmeinheit ein Entgelt berechnet. Aus mehreren Abstimmeinheiten bestehende 
Standardeinzahlungen sind nur als Behältereinzahlung möglich. 

 

2.4 Multistückelungseinzahlung als entgeltpflichtige Zusatzleistung 

Als Multistückelungseinzahlung werden Banknotengebinde akzeptiert, für die keine besonde-
ren Anforderungen hinsichtlich 

 Stückelungszusammensetzung, 

 Anzahl der Banknoten,  

 Mindest- oder Höchstbetrag, 

 Ausrichtung der Banknoten (d.h. die Banknoten können auch in unterschiedlichen Lagen 
[mehrlagig] eingezahlt werden) und 

 Zusammenfassung der Banknoten mittels Streifbänder  

bestehen. Multistückelungseinzahlungen können ausschließlich in Behältern eingeliefert 
werden. Die Banknoten müssen im Behälter in geeigneter Weise und in Abhängigkeit von 
der Größe des verwendeten Einzahlungsbehälters so zusammengehalten werden, dass ein 
Auseinanderfallen, Einreißen, Falten oder Knicken der Banknoten im Einzahlungsbehälter 
ausgeschlossen ist und die Banknoten stapelweise entnommen werden können. Empfeh-
lenswert sind sogenannte Endlosstreifbänder, die der Gebindegröße angepasst werden kön-
nen und die Banknoten nicht beschädigen.  

Für Multistückelungseinzahlungen wird ein Entgelt berechnet. Nähere Informationen hierzu 
befinden sich im Preisverzeichnis der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.3

 

 

2.5 Abstimmeinheiten als entgeltpflichtige Zusatzleistung 

Bei der einzahlungsbezogenen Abrechnung besteht die Möglichkeit, durch die Bildung sepa-
rater Abstimmeinheiten die unternehmensinterne Zuordnung von Differenzen zu gewähr-
leisten. Hierzu wird die Einzahlung in mehrere Untergebinde aufgeteilt und die Bank ange-
wiesen, jedes Untergebinde separat zu bearbeiten und abzustimmen. 

                                                
3 http://www.bundesbank.de/download/presse/publikationen/agb.pdf 
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Beispiel: Der Einzahler fertigt für jede seiner zehn Unternehmensfilialen je einen Behälter 
(z. B. Safebag), fasst alle zehn Behälter in einem Überbehälter zusammen und zahlt das 
Geld in einer Summe ein. Bei Weisung des Einzahlers, die Teilgebinde separat abzustim-
men, wird zunächst die Summe der Wertaufschriften auf den Teilgebinden mit dem Einzah-
lungsbetrag des Überbehälters abgestimmt. Anschließend werden die Teilgebinde nachein-
ander bearbeitet, wobei jeweils nur die in einem Teilgebinde verpackten Banknoten eine 
Einheit bilden, sodass auch nur diese gemeinsam an dem Banknotenbearbeitungssystem 
bearbeitet werden. Dieses rechnet den festgestellten Ist-Betrag gegen den auf dem Teilge-
binde angegebenen Soll-Betrag ab. 

 Für die Abrechnung separater Abstimmeinheiten wird ein zusätzliches Entgelt erhoben. 

 

2.6 Behältereinzahlung (Vereinfachter Papiergeldverkehr) 

2.6.1 Allgemeines 

Standardeinzahlungen, die aus mehreren Abstimmeinheiten bestehen, und Multistücke-
lungseinzahlungen werden ausschließlich in Behältern hereingenommen. Hierbei werden wie 
bisher die von der Bundesbank zugelassenen P(apiergeld)-Behälter und P-Container akzep-
tiert.  

Safebags sind als eigenständiges Verpackungsmedium für Einzahlungen zugelassen. Die 
Safebags müssen eine Mindestgröße von 165 mm x 85 mm aufweisen und aus umweltver-
träglicher, reißfester Folie bestehen. Des Weiteren müssen sie manipulationssicher ver-
schlossen werden, d. h. mit einem Sicherheitssiegelverschluss ausgestattet sein. 

Behältereinzahlungen werden bei der Bundesbank grundsätzlich unmittelbar vor der maschi-
nellen Banknotenbearbeitung geöffnet. Die enthaltenen Banknoten werden – unter Berück-
sichtigung der ggf. enthaltenen Abstimmeinheiten – unverzüglich dem Banknoten-
bearbeitungssystem zugeführt.  

2.6.2 Anforderungen an Behältereinzahlungen ohne separate Abstimmein-
heiten 

Bei Behältereinzahlungen, die keine separaten Abstimmeinheiten enthalten, sind die Bank-
noten so in den Behälter einzulegen, dass ein Auseinanderfallen, Einreißen, Falten oder Kni-
cken der Banknoten ausgeschlossen ist und die Banknoten stapelweise entnommen werden 
können. Bei Standardeinzahlungen wird dies durch die Verwendung von Streifbändern ge-
währleistet. 
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2.6.3 Anforderungen an Behältereinzahlungen mit separaten Abstimmein-
heiten 

Einzahlungen mit mehreren Abstimmeinheiten sind im Hinblick auf eine zügige Abwicklung 
an den Kassenschaltern in einen Überbehälter zu verpacken. Dabei ist jede einzelne Ab-
stimmeinheit separat zu verpacken und so in den Behälter einzulegen, dass sowohl ein Aus-
einanderfallen, Einreißen, Falten oder Knicken der Banknoten als auch das Vermischen von 
Banknoten verschiedener Abstimmeinheiten ausgeschlossen ist. Um eine leichtere Zuord-
nung der von der Bundesbank festgestellten Differenzen zu gewährleisten, kann jeder Ab-
stimmeinheit ein mit Zusatzangaben versehener Begleitbeleg beigefügt werden. Dieser wird 
bei einer festgestellten Differenz zusammen mit den von der Bundesbank ausgefertigten 
Feststellungsunterlagen zurück gegeben. 

Sofern auf dem Einzahlungsbeleg, -Einzahlungsavis oder auf dem Safebag bzw. bei P-
Behältern und P-Containern auf der Behälterkarte keine Angaben zur Anzahl der Abstimm-
einheiten vorhanden sind, wird bei der Bearbeitung davon ausgegangen, dass eine separate 
Abstimmung eventuell enthaltener Untergebinde nicht im Einzahlerinteresse liegt. Daher wird 
in diesen Fällen die betreffende Einzahlung als eine Einheit abgestimmt. 

2.6.4 Großeinzahlung 

Sofern eine Einzahlung aufgrund ihres Umfangs auf mehrere Behälter aufgeteilt wird, sind 
diese einzeln mit Betrag und Plomben- bzw. Safebagnummer auf einer dem Einzahlungs-
beleg beizufügenden Anlage (Vordruck 3855) zu erfassen. Ist dem Einzahlungsbeleg nicht 
zu entnehmen, dass eine Einzelabrechnung der Behälter gewünscht wird, werden alle zur 
Einzahlung gehörenden Behälter grundsätzlich als eine Einheit betrachtet und gemeinsam 
abgestimmt. Die Bank behält sich jedoch vor, in diesem Fall eine – allerdings entgeltfreie – 
Einzelabrechnung der Behälter durchzuführen. 

Bei größeren Einzahlungen, die sich beispielsweise aus einer Vielzahl von Safebags zu-
sammensetzen, stellt die Bank zur Gewährleistung einer schnelleren Abwicklung wie bisher 
Großbehälter zu den bekannten Bedingungen zur Verfügung. 
 

2.7 Sammeleinzahlungsverfahren 

Im Sammeleinzahlungsverfahren, in dem Gelder verschiedener Einzahler von einem Wert-
dienstleister  verdichtet werden, werden Differenzen über ein Konto des Wertdienstleisters 
verrechnet4

                                                
4  Die aktuellen Regelungen zur Kontoführung im Barzahlungsverkehr sind veröffentlicht unter: 

http://www.bundesbank.de/bargeld/bargeld_dienstleistungsangebot.php 

, wenn sie sich keinem Kunden eindeutig zuordnen lassen. 
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2.8 Banknoten aus kundenbedienten Systemen 

Banknoten aus kundenbedienten Systemen, deren Echtheit nicht eindeutig festgestellt wer-
den konnte (Banknoten der Kategorie 3), sind gemäß dem „Vertrag zur nationalen Umset-
zung des Handlungsrahmens für die Falschgelderkennung und die Sortierung nach Umlauf-
fähigkeit durch Kreditinstitute und andere professionelle Bargeldakteure in Deutschland“ zur 
Echtheitsprüfung bei den Filialen der Deutschen Bundesbank einzureichen. Um auch künftig 
eine eindeutige Rückverfolgbarkeit festgestellter Falschnoten zu gewährleisten, müssen 
Banknoten der Kategorie 3 zwingend separat – entweder als eigenständige Einzahlung oder 
als separate Abstimmeinheit innerhalb einer Einzahlung – eingeliefert werden5

 

. Die Umver-
packung dieser Banknoten ist in jedem Fall mit den erforderlichen Angaben (Einzahler, Auf-
schrift „EZA – K 3“, Gerätekennung und Datum) zu kennzeichnen. Die Einzahlung bzw. Ab-
stimmung dieser Abstimmeinheiten erfolgt entgeltfrei. 

3  Auszahlung von Banknoten 

Bei der maschinellen Bearbeitung werden die Banknoten in ihrer Lage nicht verändert. Daher 
führen mehrlagige Einzahlungen dazu, dass die maschinell gefertigten Normpäckchen, die 
anschließend für Auszahlungen verwendet werden, ebenfalls Banknoten in unterschiedlichen 
Lagen enthalten.  

 

4 Fazit 

Mit der Modernisierung des Maschinenparks der Bundesbank im baren Zahlungsverkehr 
werden sowohl bundesbankinterne als auch gesamtwirtschaftliche Effizienzgewinne erzielt. 
Dies entspricht dem öffentlichen Auftrag der Bundesbank und der sich für sie hieraus erge-
benden besonderen Verantwortung für die Qualität des Bargeldumlaufs und die Falschgeld-
prävention und -bekämpfung. Die Bundesbank wird sich auch künftig in hinreichendem Um-
fang am Bargeldkreislauf und der Banknotenbearbeitung beteiligen.  

 

Für weitere Fragen stehen Ihnen die Filialen der Bundesbank gerne zur Verfügung. 

                                                
5  Wenn durch das System die Banknoten der Kategorie 3 nicht physisch von denen der Kategorien 

4a und 4b getrennt werden, sind alle Banknoten als Banknoten der Kategorie 3 zu behandeln.  
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Vordrucke 

Vordr.-
Nr. 

Vordruckbezeichnung 
 

Stand 
 

Format Gebrauchsform 
 

3030-1 Einlieferungsbeleg für Barein-
zahlungen auf Girokonto mit 
Empfangsbescheinigung 
- 
 

- 
08.08 

A 6 L Schnelltrennsatz 
I - II 
 

3180 Bareinzahlung zur Überweisung 
 

- 
12.10 

105,80 x 149,86 
mm 

Schnelltrennsatz 
I – II 
 

3180 a Bareinzahlung zur Überweisung 
 

- 
12.10 

105,80 x 149,86 
mm 

Endlosbahn 
mit FLR 
I - II 
 

3181 Bareinzahlung zur Überweisung 
WDL 
 

- 
12.10 

105,80 x 149,86 
mm 

Schnelltrennsatz 
I – II 
 

3181 a Bareinzahlung zur Überweisung 
WDL 
 

- 
12.10 
 

105,80 x 149,86 
mm 

Endlosbahn 
mit FLR 
I - II 
 

3852 Behälterkarte 
für Papiergeld-Einzahlungen 
(Euro) 
 

- 
08.08 
 

59 x 165 mm Einzelkarte 
 

3856 Behälterkarte für Papiergeldein-
zahlungen 
in Großbehältern 
(Euro) 
 

06.06 
 

105 x 195 mm Einzelkarte 
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Zusammenstellung der Anlagen 

Anlage 1 Übersicht über die Standard- und Zusatzleistungen bei Papiergeldeinzahlungen 
der Deutschen Bundesbank 

Anlage 2 Richtlinie für die Aufbereitung von Banknoten zur Einzahlung  

Anlage 3 Anforderungen an die Beschriftung der Behälter und Einzahlungsbelege 

 

 



Deutsche Bundesbank
Zentralbereich Bargeld
H 302-2

Frankfurt am Main, Oktober 2010

Einzahlung Auszahlung

Banknoten Norm-Pakete à 1000 Banknoten Standard - entgeltfrei Standard - entgeltfrei

Norm-Päckchen à 100 Banknoten  zu 
200 € oder 500 €

Standard - entgeltfrei Standard - entgeltfrei

mehr als ein Barscheck je Tag und 
Bundesbankfiliale zu Lasten eines 
Girokontos (Portionierung)

kein  Angebot

Zusatzleistung
pro Auszahlung

7 € bei konventioneller Bestellung
5 € bei Bestellung via CashEDI

offen Norm-Päckchen à 100 Banknoten 
zu 5 € - 100 €

kein Angebot

Zusatzleistung
pro Auszahlung

7 € bei konventioneller Bestellung
5 € bei Bestellung via CashEDI

Multistückelung Zusatzleistung
3 € pro Einzahlung kein Angebot

zusätzliche Abstimmeinheiten Zusatzleistung 
2 € pro zusätzliche Abstimmeinheit kein Angebot

Aufteilung der Gesamtsumme eines 
Barschecks nach Maßgabe des 
Kunden in mehrere Teilbeträge 
(Portionierung im engeren Sinn)

kein  Angebot

Zusatzleistung
pro Portion

7 € bei konventioneller Bestellung
5 € bei Bestellung via CashEDI

Norm-Päckchen à 100 Banknoten 
zu 5 € - 100 €

Zusatzleistung 
3 € pro Einzahlung

Zusatzleistung
pro Auszahlung

7 € bei konventioneller Bestellung
5 € bei Bestellung via CashEDI

Nutzung von bankeigenen 
Großbehältern im Vereinfachten 
Papiergeldverkehr zum Transport 
durch den Kunden

Münzen Standardrollenpackungen (in 
Stückzahlen), die nicht einem 
Normcontainer entsprechen

Zusatzleistung
25 € je Container einmal je Stückelung 

Zusatzleistung 
25 € einmal je Stückelung je Auszahlung

Behälter
Normcontainer
2,00 € - 150.000 € / 1,00 € - 75.000 €
0,50 € - 40.000 € / 0,20 € - 20.000 €
0,10 € - 15.000 € / 0,05 € - 7.500 €
0,02 € - 4.000 € / 0,01 € - 2.500 €

Standard - entgeltfrei Standard - entgeltfrei

 Standard- und Zusatzleistungen im baren Zahlungsverkehr ab 01.01.2011

Safebag / Behälter

Zusatzleistung
60 € pro Kalenderjahr

Diese Übersicht der Standard- und Zusatzleistungen im baren Zahlungsverkehr ist rechtlich nicht bindend. Maßgeblich sind allein die Geschäftsbedingungen und das Preisverzeichnis.
Über die hier dargestellten Standard- und Zusatzleistungen hinausgehende Entgelte sind dem Preisverzeichnis zu XII. Barer Zahlungsverkehr / Ein- und Auszahlungsverkehr zu entnehmen.

Übersicht: Standard- und Zusatzleistungen
Stand 01.2011

h2504sd
Schreibmaschinentext
Anlage 1



 

Vordr. 3130 a  (PC)    04.08 

DEUTSCHE BUNDESBANK 
 

Richtlinie für die Aufbereitung von Banknoten zur Einzahlung 
 
I. Fertigung von Papiergeldpäckchen und -paketen 
 
Die folgende Beschreibung ist für die Fertigung von Papiergeldpäckchen und -paketen maßgeblich: 
 

Banknoten-
stückelung 

€ 

Päckchen Pakete 

zu € Farbe des Randstreifens (optional) zu € 

500 

200 

100 

50 

20 

10 

5 

 50 000 

 20 000 

 10 000 

 5 000 

 2 000 

 1 000 

 500 

 violett (HKS 33 40 %) 

 grün-gelb (HKS 68) 

 grün (HKS 53) 

 orange (HKS 7) 

 blau (HKS 47) 

 rot (HKS 15) 

 grau (HKS 93) 

 500 000 

 200 000 

 100 000 

 50 000 

 20 000 

 10 000 

 5 000 

 
 

1. Ein Päckchen enthält 100 Banknoten. Päckchen dürfen nur Noten gleicher Stückelung und Wäh-
rung enthalten. Päckchen dürfen keine Innenstreifbänder enthalten. 

2. Die Farbe der Streifbänder für Päckchen muss sich von der Farbe der jeweiligen Banknote deut-
lich abheben. Die Längsseiten der Streifbänder können mit einem 10 mm breiten farbigen Rand-
streifen versehen sein, in dem der Wertinhalt des Päckchens im Negativdruck angegeben ist. Bei 
dem Klammerzusatz „HKS“ handelt es sich um eine Farbkennzeichnung. Die Breite des Streif-
bandes muss mindestens 25 mm und darf höchstens 40 mm betragen.  

3. Die Streifbänder müssen den Namen des Einzahlers tragen. 
4.  Zehn Päckchen einer Stückelung sind – z. B. mittels Einschweißen in Folie oder Binden mit Bind-

faden – zu einem festen Paket zu fertigen. 
 
II. Sonstige Banknotengebinde 
 
In Behältern (P-Behälter, P-Container und Safebags) werden auch Banknotengebinde angenommen, 
die nicht in Papiergeldpäckchen und -paketen gefertigt sind. Dabei ist darauf zu achten, dass die 
Banknoten in geeigneter Weise (z. B. durch einen Papierstreifen) zusammengehalten oder so in ein 
Behältnis eingelegt werden, dass ein Auseinanderfallen, Knicken, Falten oder Einreißen der Bankno-
ten ausgeschlossen ist. 

h2504sd
Schreibmaschinentext
Anlage 2



Anlage 3  

  
Anforderungen an die Beschriftung der Behälter und Einzahlungsbelege  

Auf der Behälterkarte (P-Behälter, P-Container) bzw. dem Safebag

 o Name und BMS
1

-Kundennummer des Einzahlers  

 sind folgende Angaben 

erforderlich:  

 o Datum 
 o Gesamtbetrag des Behälterinhalts  
 o Anzahl der enthaltenen Abstimmeinheiten (xx AE)  
 o Nummer der Kunststoffplombe bzw. ggf. Safebagnummer  

o ggf. Kennzeichnung der Einzahlungsart Multistückelungseinzahlung mit „M“  
 o Unterschrift des Fertigers  
 

Die vorstehenden Angaben sind auch auf der Behälterkarte eines ggf. eingezahlten Überbehälters 

bzw. Übersafebags anzubringen.  

Der Einzahlungsbeleg

• o Name, Kontonummer und BMS-Kundennummer des Einzahlers (Vordr. 3030-1) 

 (Vordruck 3030-1, 3180 und 3181) muss folgende Angaben aufweisen:  

•    Name und BMS-Kundennummer des Einzahlers, Kontoverbindung des Begünstigten   
    (Vordr. 3180 und 3181) 
• o Gesamtbetrag der Einzahlung  
• o Kennzeichnung der Einzahlungsart: „X“ für eine Multistückelungseinzahlung   
• o Anzahl der im Behälter enthaltenen Abstimmeinheiten (xx AE)  
• o Nummer der Kunststoffplombe bzw. ggf. Safebagnummer  
 

Sofern eine Einzahlung aus mehreren Behältern besteht, sind die Plomben- bzw. Safebagnummern 

der Behälter sowie die jeweils enthaltenen Abstimmeinheiten auf der Anlage zum Einzahlungsbeleg 

(Vordruck 3855) anzugeben.  

1
 Die Abkürzung „BMS“ steht für „Bargeld-Management-System“.  
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